
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH,
Saarstraße, 66359 Bous

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbe-

ziehungen mit dem Käufer, auch Kunde genannt.
2. Käufer i.S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechts-

fähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in
Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsabschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form,

Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu

wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von
zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich
oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

3. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbe-
lieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung von uns
zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit
unserem Zulieferer. Der Käufer wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich
informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

§ 3 Eigentumsvorbehalt
1. Bei Verträgen mit Unternehmen behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur voll-

ständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und

Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig
durchzuführen.

3. Der Käufer ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung
sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.
Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Käufer un-
verzüglich anzuzeigen.

4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. und 3. dieser Bestimmung vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

5. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er
tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch
die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach
der Abtretung ist der Käufer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor,
die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

6. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz des Kunden sind wir berechtigt, die noch
in unserem Eigentum stehende Ware auf Kosten des Kunden sicherzustellen und zurückzu-
nehmen. Der Kunde verpflichtet sich, alle hierzu notwendigen Auskünfte zu erteilen und
unseren Beauftragten das Betreten seiner Geschäfts- und Lagerräume zu gestatten und zu
ermöglichen. Wir sind berechtigt, die sichergestellte Ware freihändig zu veräußern. Die Gut-
schrift der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös.

§ 4 Vergütung
1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend; die gesetzliche Umsatzsteuer kommt hinzu.

Für unsere Preise gelten die in unseren Preislisten zusätzlich aufgeführten Bedingungen.
Liegen zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Monate, so gilt der am Tag
der Lieferung gültige Preis zuzügl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich anfallender Versandkosten.
Der Kaufpreis wird dem Käufer durch Übermittlung einer Rechnung mitgeteilt. Wir sind
berechtigt, trotz anderslautenden Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf
dessen ältere Schulden anzurechnen. Der Käufer wird über die Art der erfolgten Ver-
rechnung informiert. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die
Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung an-
zurechnen. Zahlungen sind an uns direkt zu leisten. Unsere Vertreter, Reisende und Ange-
stellte sind zur Entgegennahme von Zahlungen nur berechtigt, wenn sie durch uns schriftlich
dazu ermächtigt worden sind. Hat der Käufer die Zahlung nicht termingerecht geleistet oder
seine Zahlungen eingestellt oder liegen Tatsachen vor, die einer Zahlungseinstellung gleich-
zuachten sind, so wird unsere gesamte Forderung ohne Ankündigung sofort fällig. Wir
können in diesem Falle von allen laufenden Verträgen mit dem Käufer nach unserer Wahl
und ohne weitere Fristsetzung ganz oder teilweise zurücktreten. Wir sind ferner berechtigt,
ohne unseren Rücktritt vom Kaufvertrag Herausgabe der bereits gelieferten Ware zu ver-
langen und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu beanspruchen.
Schecks und Wechsel werden nur nach unserem Belieben und Ermessen und nur er-
füllungshalber angenommen. Die hierbei anfallenden Kosten werden sämtliche dem Käufer
belastet. Befindet sich der Käufer mit der Annahme einer Lieferung oder der Zahlung aus
einem mit uns geschlossenen Kaufvertrag im Rückstand, so sind wir berechtigt, die Aus-
führung des Vertrages - unbeschadet seiner Rechtsgültigkeit - bis zur Beseitigung dieser
Umstände zurückzustellen - es sei denn, dass die Zahlung in anderer uns genehmer Weise
sichergestellt worden ist. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung,
auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt,
wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.

2. Der Käufer verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 14 Tagen den Kaufpreis zu
zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Käufer hat
während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu ver-
zinsen. Gegenüber dem Käufer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden
nachzuweisen und geltend zu machen.

3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder durch uns anerkannt wurden.
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Lieferung und Gefahrübergang
1. Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich vereinbart werden können, bedürfen der

Schriftform.
2. Die Lieferung unserer Ware erfolgt stets ab Fabrik oder Lager. Die Versandspesen und

Verpackungskosten gehen zu Lasten des Käufers.
3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware

geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an
den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung
bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

4 Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
5. Die gekaufte Ware reist in jedem Falle - auch bei Verwendung unserer eigenen

Transportmittel - auf Gefahr des Käufers. Gelangt die Ware auf Wunsch des Käufers
nicht zur Anlieferung oder gerät der Käufer in Annahmeverzug, so geht die Gefahr
des Unterganges oder der Wertminderung mit der Einlagerung der Ware auf den
Käufer über. Die durch die Lagerung entstehenden Kosten werden dem Käufer mit
1 % des Rechnungsbetrages pro Woche in Rechnung gestellt.

6. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unsere
Fabrik oder unser Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Kunden
mitgeteilt ist.

7. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von
Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen -
hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw.,
auch wenn sie bei unserem Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten - haben
wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie
berechtigen uns die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzügl.
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht
erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

8. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach ange-
messener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom
Vertrag zurückzutreten. Ist die Teilleistung für den Käufer ohne Interesse, so ist
dieser berechtigt, in diesem Fall vom gesamten Vertrag zurückzutreten. Verlängert
sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Käufer
hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände
können wir uns nur berufen, wenn der Käufer unverzüglich benachrichtigt wird.

9. Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu ver-
treten haben oder uns in Verzug befinden, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugs-
entschädigung in Höhe von 1/2 % für jede vollendete Woche des Verzuges, insge-
samt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug
betroffenen Lieferungen und Leistungen. Sofern die teilweise Erfüllung des Vertrages
für den Käufer kein Interesse hat, kann er Schadensersatz wegen Nichterfüllung der
ganzen Verbindlichkeit verlangen bzw. vom ganzen Vertrag zurücktreten.

10. Farbschwankungen unserer Ware bleiben vorbehalten, ebenso Lieferungen von Mehr-
oder Mindermengen bis zu 10 % bei Spezialanfertigungen; erfolgen vom Käufer Nach-
bestellungen zu Spezialanfertigungen, so gelten hierfür entsprechende Mindestbestell-
mengen, wobei der jeweilige Tagespreis zugrunde gelegt wird.

§ 6 Gewährleistung
1. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesse-

rung oder Ersatzlieferung.
2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabset-

zung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) ver-
langen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen
Mängeln, steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

3. Der Käufer muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewähr-
leistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbe-
sondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und
für die Richtigkeit der Mängelrüge.

4. Wählt der Käufer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfül-
lung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen
des Mangels zu. Wählt der Käufer nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz,
verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz be-
schränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache.
Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

5. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
6. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktionsbeschreibung des

Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des
Herstellers stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheit der Ware dar.

7. Erhält der Käufer eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung
einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der
Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

8. Garantien im Rechtssinne erhält der Käufer durch uns nicht. Herstellergarantien
bleiben hiervon unberührt.

§ 7 Haftungsbeschränkung
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach

der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.
Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungshilfen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten
haften wir nicht.

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Käufers
aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zu-
rechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Käufers.

3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem
Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 8 Schlussbestimmungen
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts

finden keine Anwendung.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser

Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutsch-
land hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt sind.

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Käufer einschließlich dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg
dem unwirksamen möglichst nahe kommt.

Stand: März 2010


